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1. Ausgangslage, Wahlvoraussetzungen und Zuständigkeit 

Gemäss § 7 Abs. 1 des Gesetzes über die Aargauische Kantonalbank (AKBG) vom 27. März 2007 
(SAR 681.100) besteht der Bankrat aus sieben bis neun Mitgliedern. Herr Peter Suter ist per Ende 
Juni 2019 als Bankrat der AKB zurückgetreten. Seit seinem Rücktritt besteht eine Vakanz.  

§ 8 AKBG legt die Wahlvoraussetzungen fest. Die Mitglieder des Bankrats müssen 

• Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten, 
• einen guten Ruf geniessen, 
• bei Amtsantritt das 68. Altersjahr noch nicht vollendet haben und 
• bei Amtsantritt noch nicht 14 Jahre dem Bankrat angehört haben. 

In der Mehrheit müssen die Bankräte insbesondere über ausgewiesene Kenntnisse in Unterneh-
mensführung oder in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Rechnungslegung oder Recht verfügen. 

§ 12 AKBG legt die Unvereinbarkeitsbestimmungen für den Bankrat fest. Sie dürfen nicht als Ange-
stellte, Beauftragte oder Organe in einem Unternehmen tätig sein, welches die AKB in ihrem Kernge-
schäft und in ihrem Hauptgeschäftskreis konkurrenziert. Zudem dürfen Mitglieder des Bankrats nicht 
Mitglieder des Grossen Rats sein. Nebst den Kriterien gemäss §§ 8 und 12 AKBG sind die Vorgaben 
der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zu beachten.  

Gemäss § 7 Abs. 2 AKBG wählt der Grosse Rat auf Antrag des Regierungsrats die Mitglieder sowie 
den Präsidenten des Bankrats. Im Übrigen konstituiert sich der Bankrat gemäss § 9 Abs. 1 AKBG 
selber. 

2. Auswahlverfahren und Antrag des Regierungsrats 

Das Büro des Grossen Rats wurde Anfang Januar 2020 schriftlich über das Anforderungsprofil, die 
bevorstehende öffentliche Ausschreibung (vgl. Anhang) und den weiteren Prozess informiert. 

An der Sitzung vom 15. September 2020 orientierte der Regierungsrat das Büro des Grossen Rats 
schriftlich und mit zusätzlichen mündlichen Ausführungen durch Landammann Dr. Markus Dieth über 
den Verlauf und das Ergebnis des Auswahlverfahrens. Der Regierungsrat stellt folgenden Antrag:  

Gemäss § 7 Abs. 2 des Gesetzes über die Aargauische Kantonalbank (AKBG) vom 27. März 2007 
ist folgende Person als Bankratsmitglied der Aargauischen Kantonalbank für die laufende Amtsperi-
ode bis zum 31. Dezember 2022 zu wählen: 

• Kurt Bobst, geb. 1965, von Oensingen SO, in Holziken AG 
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3. Beschluss des Büros des Grossen Rats; Wahlvorschlag und Wahlorganisation 

Das Büro des Grossen Rats unterstützte den Antrag des Regierungsrats mehrheitlich und beschloss 
folgende Wahlempfehlung zuhanden des Grossen Rats: 

Wahl als Mitglied des Bankrats der Aargauischen Kantonalbank für den Rest der Amtsperiode 2019-
2022: 

Kurt Bobst, geb. 1965, Holziken 

Wahlorganisation:  

Vorstellungsgespräche in den Fraktionen: voraussichtlich am 3. November 2020 

Wahltermin: voraussichtlich am 10. November 2020 (Wahl mittels Wahlzetteln) 

Inpflichtnahme: voraussichtlich am 17. November 2020 

 

Anhang 

Öffentliche Ausschreibung (datiert Januar 2020) 

 

 

Beilage (geht nur an Ratsmitglieder): 

Curriculum vitae Kurt Bobst 
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Anhang 1: Öffentliche Ausschreibung (im Januar 2020) 
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